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1017 Wien

Geschaftszahl: 2021-0.210.490

Wien, 12.5.2021
Sehr geehrter Herr Prasident!

Ich beantworte die an meinen Amtsvorganger gerichtete schriftliche parlamentarische
Anfrage Nr. 5809/) der Abgeordneten Rosa Ecker, MBA und weiterer Abgeordneter vom
16.03.2021 betreffend Anzahl der nicht krankenversicherten Personen in Osterreich wie

folgt:
Frage 1:

e Wie viele Personen leben momentan in Osterreich ohne eine aktive

Krankenversicherung?

Ich gehe davon aus, dass der in der Anfrage verwendete Terminus ,aktive
Krankenversicherung” nicht ausschlieflich einen Versicherungsschutz durch die gesetzliche
soziale Krankenversicherung meint, sondern die Frage vielmehr die Gruppe all jener

Personen adressiert, welche keinerlei Absicherung gegen Krankheit aufweisen.

Neben der Absicherung im Rahmen der gesetzlichen sozialen Krankenversicherung (2020 —
rund 8,8 Mio. Anspruchsberechtigte — siehe die beiliegende Tabelle mit der Aufschliisselung
der Durchschnittswerte 2015 bis 2020) ware hier namlich beispielsweise auch an eine

Absicherung durch Krankenfiirsorgeeinrichtungen der Lander, durch private
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Versicherungstrager (fir den Bereich der kammerangehdrigen Freiberufler/innen) oder
aber auch an die gesetzliche Absicherung von Grundwehrdienern oder auch Haftlingen zu
denken.

Eine exakte Erfassung alle jener Personen, die in diesem Sinne keinerlei Absicherung gegen
Krankheit aufweisen, ist daher nicht moglich.

Im Rahmen einer Studie (Analyse der nicht-krankenversicherten Personen in Osterreich

(sozialversicherung.at) wurde fir das Jahr 2015 allerdings eine Zahl von im
Jahresdurchschnitt rund 4.000 (0,0% der Wohnbevdlkerung) bzw. zum Stichtag Jahresende
rund 27.000 Personen (0,3% der Wohnbevdlkerung) erhoben.

Frage 2:

e Wie lange sind diese Personen durchschnittlich ohne Krankenversicherung?

Von jenen Betroffenen, die bereits friiher Gber eine Krankenversicherung verfiigten, weisen
etwa 22% Phasen von maximal sechs Monaten, 37% von ca. einem Jahr, 13% von ca. zwei
Jahren, 15% von ca. drei bis finf Jahren und 13% von sechs oder mehr Jahren ohne
Krankenversicherung auf. Insgesamt handelt es sich bei der Dauer einer Nicht-Versicherung

zu einem erheblichen Teil also um Perioden von zumindest einem Jahr.

Fragen 3 und 4:

e Auf welchen Zéhlungen, Schéitzungen etc. beruhen lhre Zahlen?

e Wie oft und i(iber welchen Zeitraum werden diese Zahlen erhoben?
Die beiliegende Aufstellung der in der gesetzlichen sozialen Krankenversicherung
versicherten und anspruchsberechtigten Personen ist eine Auswertung aus der

Anspruchsberechtigtendatenbank des Dachverbandes der Sozialversicherungstrager.

Ich verweise auf folgende Informationen: ,Statistische Daten aus der Sozialversicherung -

Versicherte, Pensionen, Renten - Jahresergebnisse 2020“ Tabelle 3.

https://www.sozialversicherung.at/cdscontent/?contentid=10007.853001&portal=svporta
I
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Bezliglich der ibrigen Zahlen darf auf die zur Frage 1 zitierte Studie verwiesen werden.

Frage 5:

e Aus welchen Griinden sind diese Personen nicht selbst versichert?

Der o.a. Studie zufolge werden als haufigster Grund fiir das Fehlen eines
Krankenversicherungsschutzes die Nicht-Erwerbstatigkeit ohne Anspruch auf AMS- oder
Sozialhilfe/Mindestsicherungsleistungen bei nicht-6sterreichischer Staatsbiirgerschaft
angegeben, gefolgt vom Status als Tourist/in bzw. der Angabe ,,auf Besuch” oder auch zum
Zweck medizinischer Behandlung in Osterreich zu sein sowie fehlender Aufenthaltstitel und

Probleme beim Asylstatus (kein Bescheid, Status noch nicht aktiv, keine Grundversorgung).

Als weniger haufige Griinde werden etwa Arbeitsplatzverlust, Arbeit nicht moglich (Pflege,
Krankheit, Arbeitsunfall, Schwangerschaft), Verlust der Angehdrigeneigenschaft verloren
(Scheidung/Trennung, Angehorigeneigenschaft bei Elternteil verloren) oder administrative

Griinde genannt.

Frage 6:

e Welche Mafsnahmen werden seitens I|hres Ministeriums getroffen, um der

steigenden Anzahl nicht krankenversicherter Personen entgegenwirken zu kénnen?

Personen, die aufgrund der Umsetzung des Sozialhilfe-Grundsatzgesetzes in den Landern
aufgrund fehlender Auffangmoglichkeiten (Hartefallklausel) derzeit keinen Zugang mehr zu
einer Sozialhilfeleistung haben, verlieren damit in der Regel auch den
Krankenversicherungsschutz. Ich werde darauf hinwirken, gemeinsam mit dem

Koalitionspartner, eine Losung fiir diese Problematik zu finden, damit der
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Krankenversicherungsschutz fiir zuklinftige Falle weiter erhalten bleibt oder wiedererlangt

werden kann.

Beilage

Mit freundlichen GriRRen

Dr. Wolfgang Miickstein
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Datum/Zeit 2021-05-14T09:39:46+02:00

CN=a-sign-corporate-05,0U=a-sign-corporate-05,0=A-Trust Ges. f.

Aussteller-Zertifikat Sicherheitssysteme im elektr. Datenverkehr GmbH,C=AT

BUNDESMINISTERIUM FUR

SOZIALES, GESUNDHEIT, PFLEGE
UND KONSUMENTENSCHUTZ

@ Serien-Nr. 2098721075
MTSSIGNATUR

Hinweis Dieses Dokument wurde amtssigniert.

Informationen zur Priifung des elektronischen Siegels bzw. der elektronischen Signatur finden Sie unter:
http://www.signaturpruefung.gv.at

Informationen zur Priifung des Ausdrucks finden Sie unter:
https://www.sozialministerium.at/site/Ministerium/Willkommen_im_Ministerium/Amtssignatur/Amtssignatur

Prufinformation

4von4

www.parlament.gv.at



Unterzeichner Par | anent sdi rekti on

Datum/Zeit-UTC 2021-05-17T09: 08: 38+02: 00

(K OST.
&)\,\K By DS
< e
£y 3

Parlamentsdirektion

SIEGEL

Prufinformation I nformationen zur Prifung des el ektroni schen Siegels und des
Ausdrucks finden Sie unter: https://ww. parl anent. gv. at/ si egel

Hinweis Di eses Dokument wurde el ektroni sch besiegelt.




		2021-05-14T09:39:46+0200
	Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz
	Informationen zur Prüfung finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at


		2021-05-17T09:08:38+0200
	Parlamentsdirektion
	Signaturpruefung unter http://www.signaturpruefung.gv.at




